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Anfrage zum Plenum des Abgeordneten Reinhold Strobl (SPD): 

Ich frage die Staatsregierung, ob es bei der geplanten Schaffung von Stellen für Jugendsozialarbeiter an 22 Oberpfälzer Schulen, die für kommenden September vorgesehen ist, für einzelne Schulen möglich sein wird, bei akutem Bedarf auch schon vor diesem Zeitpunkt die entsprechende Stelle zu besetzen, wenn der jeweilige Träger der Maßnahme dazu personell in der Lage ist und dies bei der zuständigen Regierung angemeldet wird?

Antwort des Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie und Frauen 

Durch die Beschlüsse des Kabinetts vom November 2007 und des Bayerischen Landtags vom April 2008 ist es möglich, bereits zum 01.09. 2009 mit 60 weiteren Stellen der Jugendsozialarbeit an Schulen (JaS) in Bayern den vom Ministerrat für 2013 angepeilten Endausbaustand von 350 Stellen an bis zu 500 Schulen zu erreichen. Es ist damit gelungen, innerhalb eines Jahres 224 Stellen der JaS in die staatliche Förderung aufzunehmen. Dies unterstreicht den Erfolg der Jugendsozialarbeit an Schulen eindrücklich. 

Für den Regierungsbezirk Oberpfalz können ab 01.09.2009 15,21 weitere Stellen der Jugendsozialarbeit an Schulen an 22 neuen Schulen in das staatliche Förderprogramm aufgenommen werden. Die Förderung ab 01.09. 2009 steht grundsätzlich unter dem Vorbehalt der Verabschiedung des Doppelhaushaltes 2009/2010 durch den Bayerischen Landtag. 

Die frühzeitige Entscheidung über die 60 JaS-Stellen im Dezember 2008 ermöglicht den Kommunen und Trägern einen vorzeitigen Maßnahmenbeginn unter der Voraussetzung, dass diese das Projekt bis zum 31.08.2009 alleine vorfinanzieren. Ein bei den Bezirksregierungen möglicherweise beantragter vorzeitiger Maßnahmenbeginn gilt als bewilligt, sofern die alleinige Finanzierung durch kommunale Haushaltsmittel und Mittel des Trägers gewährleistet ist. Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel in 2009 ermöglichen nicht, dass die staatliche Finanzierung zu einem früheren Zeitpunkt einsetzt. 

JaS ist eine Leistung der Jugendhilfe auf der Grundlage des § 13 SGB VIII, für die die öffentlichen Träger der Jugendhilfe (Landkreise und kreisfreie Städte) zuständig sind. Der Freistaat Bayern unterstützt die Kommunen durch das staatliche Förderprogramm Jugendsozialarbeit an Schulen nachhaltig in ihrer Aufgabenwahrnehmung und gibt den Kommunen den entscheidenden Anreiz, ihre Verantwortung in diesem Bereich wahrzunehmen und entsprechende Angebote vorzuhalten. 
